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Anhang 3 zur Anlage IV zur Vereinbarung zur Förderung der Weiterbildung gemäß § 75 a SGB V 

Information zur Einwilligung in die Datenverarbeitung im Rahmen der 
Teilnahme an den Angeboten der Kompetenzzentren Weiterbildung 
gemäß § 75a SGB V 

 
Die Förderung der Weiterbildung gemäß § 75a SGB V wird durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) einerseits und die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sowie privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen (PKV) andererseits finanziert. Die Förderung zielt darauf ab, insbesondere den Anteil der 
Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen in der vertragsärztlichen Versorgung zu erhöhen.  

Die sozialgesetzliche Regelung in § 75a SGB V bestimmt, dass folgende Partner weitere Regelungen 
treffen sollen: Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV). Diese haben einvernehmlich mit dem PKV-Verband sowie unter 
Beteiligung der Bundesärztekammer (BÄK) die Vereinbarung zur Förderung der Weiterbildung gemäß 
§ 75a SGB V (Fördervereinbarung) mit weiteren Anlagen geschlossen. Die Fördervereinbarung selbst 
beschreibt die Grundsätze der gesamten Weiterbildungsförderung. Ihre Anlagen I und II beschreiben 
die Verfahren im vertragsärztlichen und im stationären Bereich. Die Anlage III der Fördervereinbarung 
beschreibt die Gesamtevaluation der Weiterbildungsförderung. Die Anlage IV beschreibt die Förde-
rung von Kompetenzzentren Weiterbildung (KW). Die nachfolgende Einwilligungserklärung in die Da-
tenverarbeitung ist ebenfalls Teil dieser Anlage IV. 

Die Fördervereinbarung mit allen Anlagen und weiteren Informationen ist auf der Website: 
www.kbv.de/ge verfügbar. 

Die im Rahmen der Förderung erhobenen personenbezogenen Daten werden bei den KW verarbeitet 
und regelmäßig als a) Mittelverwendungsnachweis sowie b) zu Evaluationszwecken an die Gemein-
same Einrichtung (GE) übermittelt. Die GE ist zuständig für die administrative Planung, Durchführung 
und Kontrolle sowie für die Evaluation der Förderung. Sie leitet die Daten an den GKV-SV, den PKV-
Verband sowie die KBV weiter. Für Zwecke des Mittelverwendungsnachweises stehen die Daten je-
weils auch den KVen zur Verfügung.  

 

a) Datenspeicherung für den Mittelverwendungsnachweis 

Ein Teil der finanziellen Förderung der KW wird für die Teilnahmen am Veranstaltungsangebot des KW 
bereitgestellt. Daher sind die KW verpflichtet, die vertragsgemäße Verwendung der bereitgestellten 
Mittel nachzuweisen und erfüllen dies durch die Teilnehmerlisten der angebotenen Veranstaltungen. 
Die Mittelverwendung ist den Geldgebern, den gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenver-
sicherungsunternehmen sowie den KVen, bzw. ihren Vertretern, dem GKV-SV, der KBV und dem PKV-
Verband gegenüber nachzuweisen. Der Datenumfang dieser Teilnehmerlisten ist den KW von den Ver-
tragspartnern der Fördervereinbarung als Bestandteil des Fördervertrages vorgegeben. Der Datenum-
fang bezieht sich auf die Prüfanforderungen zum Verwendungsnachweis sowie auf die Zielsetzungen 
der Gesamtevaluation der Weiterbildungsförderung.  

 

 

http://www.kbv.de/ge
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b) Datenspeicherung für die Evaluation 

Um die Wirksamkeit der Förderung zu bewerten, werden Teilnahmeumfang und messbare Ergebnisse 
der Förderung analysiert. Die Wirksamkeitsanalysen beziehen sich einerseits auf das Angebot selbst: 
z. B. wie Veranstaltungen angenommen und bewertet werden. Andererseits bildet sich Wirksamkeit 
im Sinne der Förderziele aus Sicht der Vertragspartner durch steigende Zahlen bei den Facharztaner-
kennungen und den Tätigkeitsaufnahmen in der ambulanten Versorgung sowie stringentere Weiterbil-
dungsverläufe ab. Diese Wirkungen zeichnen sich erst mittel- bis langfristig ab und werden über Ver-
bleibanalysen im Anschluss an die Facharztanerkennung nach 3, 5 und 10 Jahren durch einen Daten-
abgleich mit dem Bundesarztregister ausgewertet.  

Die erhobenen personenbezogenen Daten (gemäß Einwilligungserklärung) fließen daher ebenfalls in 
die Gesamtevaluation der Förderung ein. Es werden ausschließlich auf KV-Bezirksebene aggregierte 
Auswertungen ohne Personenbezug erstellt. Die zugrundeliegenden personenbezogenen Daten wer-
den nach Abschluss der Verbleibanalysen, d.h., zehn Jahre nach Erlangung der Facharztanerkennung, 
gelöscht. Sofern zehn Jahre nach Förderende keine Facharztanerkennung erworben oder dem Ge-
samtevaluator bekannt gemacht wird, werden die Daten gelöscht. 

Für die Datenverarbeitung und -nutzung der personenbezogenen Daten durch die beteiligten Instituti-
onen ist nach § 67b SGB X Ihre Einwilligung erforderlich, die Sie gegenüber dem KW jederzeit widerru-
fen können.  

c) Datenspeicherung für die Teilnahmeverwaltung 

Das Institut und die Poliklinik für Allgemeinmedizin wird keine Kontaktdaten weitergeben, die im Rah-
men Ihrer Teilnahmerverwaltung gespeichert werden und diese ausschließlich zur Teilnahmeverwal-
tung verwenden. Pseudonymisierte Daten aus Evaluationsbögen werden zum Zwecke der Qualitätssi-
cherung verwendet und in ausschließlich in anonymer aggregierter Form publiziert. 

Hinweis zur Einwilligungserklärung: 

1) Wenn Sie im Rahmen Ihrer Weiterbildung bereits nach § 75a SGB V geförderte Abschnitte absolviert 
haben, liegt der KV und/oder der Zentralen Registrierstelle bei der DKG Ihre Einwilligung in die Ver-
arbeitung von Sozialdaten bereits vor. Die nachfolgende Einwilligung wird erforderlich, weil weitere 
Stellen (das KW und die GE) an der Datenverarbeitung beteiligt sind. 
Im Rahmen dieser Erhebung wird ebenfalls die eindeutige, bundesweit gültige Nummer (gemäß § 4 
Abs. 2 der Vereinbarung zur Förderung der Weiterbildung gemäß § 75a SGB V) – sogenannte AiW-
Nr. – übermittelt. Die AiW-Nr. wird von der jeweils zuständigen KV für Ärzte und Ärztinnen in ei-
nem geförderten Weiterbildungsabschnitt in einer vertragsärztlichen Praxis vergeben. Sofern Sie 
einen solchen geförderten Abschnitt bereits absolviert haben und Ihnen die Nummer nicht mehr 
bekannt ist, wird Ihnen diese von der jeweils zuständigen KV mitgeteilt.  

2) Wenn Sie im Rahmen Ihrer Weiterbildung bislang noch keine geförderten Abschnitte absolviert ha-
ben und bislang noch nicht in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, umfasst die nachfolgende 
Erklärung zusätzlich die Datenverarbeitung im Rahmen der Gesamtevaluation der Weiterbildungs-
förderung wie unter b) in dieser Information beschrieben. 

3) Die Einwilligung in die Datenverarbeitung können Sie – sofern vom Kompetenzzentrum angeboten – 
auch per digitalem Formular erteilen. An die Stelle der eigenhändigen Unterschrift tritt dann die ak-
tive Auswahl der Einwilligungsoption des Formulars. 

 

Stand: 24.06.2019 
Kontakt 

Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin, UKE Martinistraße 52 / W37, 20246 Hamburg,  

E-Mail: kwhh@uke.de; Tel.: 040 7410 56479 (Fax: 53681) 

mailto:kwhh@uke.de

